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1. Teil 

Stadtplanung 

Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne 

§ 1. (1) Die Flächenwidmungspläne und die Bebauungspläne dienen der geordneten und 
nachhaltigen Gestaltung und Entwicklung des Stadtgebietes. Sie sind Verordnungen. Ihre Festsetzung und 
Abänderung sowie die zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen, insbesondere der 
Umweltbericht (§ 2 Abs. 1c), die Stellungnahmen zu Umweltauswirkungen sowie die Ergebnisse von 
Konsultationen nach § 2 Abs. 3a, berücksichtigt wurden, beschließt der Gemeinderat. Jede 
Beschlussfassung ist im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen. Danach kann jedermann gegen Ersatz 
der Vervielfältigungskosten die Ausfolgung der Beschlüsse und der dazugehörigen Planbeilagen sowie 
weiters gegebenenfalls der Erklärung über die Berücksichtigung der Umwelterwägungen verlangen. 

(2) Bei der Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne ist 
insbesondere auf folgende Ziele Bedacht zu nehmen: 
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 1. Vorsorge für Flächen für den erforderlichen Wohnraum unter Beachtung der 
Bevölkerungsentwicklung und der Ansprüche der Bevölkerung an ein zeitgemäßes Wohnen; 

 2. Vorsorge für die erforderlichen Flächen für Arbeits- und Produktionsstätten des Gewerbes, der 
Industrie und zur Erbringung von Dienstleistungen jeder Art unter Bedachtnahme auf die 
wirtschaftliche Entwicklung, auf räumlich funktionelle Nahebeziehungen und die zeitgemäßen 
Bedürfnisse der Bevölkerung; 

 3. angemessene Vielfalt und Ausgewogenheit der Nutzungen unter Berücksichtigung der 
räumlichen Gegebenheiten und Zusammenhänge; 

 4. Erhaltung, beziehungsweise Herbeiführung von Umweltbedingungen, die gesunde 
Lebensgrundlagen, insbesondere für Wohnen, Arbeit und Freizeit, sichern, und Schaffung von 
Voraussetzungen für einen möglichst sparsamen und ökologisch verträglichen Umgang mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem Grund und Boden; 

 5. größtmöglicher Schutz vor Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Staub und Gerüche; 

 6. Vorsorge für der Erholung dienende Grün- und Wasserflächen, insbesondere des Wald- und 
Wiesengürtels, und Erhaltung solcher Flächen, wie des Praters, der Lobau und der Alten Donau; 

 7. Erhaltung des Wienerwaldes; 

 8. Vorsorge für zeitgemäße Verkehrsflächen zur Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses der 
Bevölkerung und der Wirtschaft; 

 9. Vorsorge für zeitgemäße Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, insbesondere in bezug auf 
Wasser, Energie und Abfall; 

 10. Vorsorge für Flächen zur Gewinnung von Rohstoffen; 

 11. Sicherstellung der zeitgemäßen Rahmenbedingungen für die Stellung Wiens als 
Bundeshauptstadt, als Standort internationaler Einrichtungen und Organisationen, als Konferenz- 
und Wirtschaftsstandort sowie Sicherstellung der zeitgemäßen Rahmenbedingungen für den 
Fremdenverkehr; 

 12. Vorsorge für Flächen für der Öffentlichkeit dienende Einrichtungen, insbesondere für Bildungs-, 
Sport-, kulturelle, religiöse, soziale, sanitäre und Sicherheitszwecke sowie für Zwecke der 
öffentlichen Verwaltung; 

 13. Vorsorge für angemessene, der Land- und Forstwirtschaft dienende Grundflächen; 

 14. Herbeiführung eines den zeitgemäßen Vorstellungen entsprechenden örtlichen Stadtbildes und 
Gewährleistung des Bestandes von Gebieten, die wegen ihres örtlichen Stadtbildes in ihrem 
äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdig sind; 

 15. Berücksichtigung der Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens. 

(3) Bei Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne ist auf 
Planungen und auf Maßnahmen des Bundes, anderer Länder sowie der benachbarten Gemeinden Bedacht 
zu nehmen. 

(4) Die Gemeinde hat die Auswirkungen der Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne zu 
überwachen, soweit im Rahmen der Umweltprüfung erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
festgestellt wurden. Abänderungen dürfen nur aus wichtigen Rücksichten vorgenommen werden. Diese 
liegen insbesondere vor, wenn bedeutende Gründe, vor allem auf Grund der Bevölkerungsentwicklung 
oder von Änderungen der natürlichen, ökologischen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und 
kulturellen Gegebenheiten, für eine Abänderung sprechen, gegebenenfalls auch im Hinblick auf eine 
nunmehr andere Bewertung einzelner Ziele, auf die bei der Festsetzung und Abänderung der 
Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne Bedacht zu nehmen ist. 

(5) Von jenen Teilen der Industriegebiete bzw. Sondergebiete, in denen Betriebe zulässig sind, die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4.7.2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates fallen, müssen Erholungsgebiete, 
Gartensiedlungsgebiete, Wohngebiete, gemischte Baugebiete mit Ausnahme der Betriebsbaugebiete, 
Parkschutzgebiete, der Wald- und Wiesengürtel und Grundflächen für öffentliche Zwecke sowie 
Bauwerke, die öffentlichen Zwecken dienen, soweit entfernt sein, dass ein angemessener Schutzabstand 
zur Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen und zur Begrenzung der Unfallfolgen für 
Mensch und Umwelt gewahrt bleibt. Ein solcher Schutzabstand muss auch zu Verkehrsbändern gewahrt 
werden, soweit dies auf Grund der Erhebungen gemäß § 2 Abs. 1 möglich und zweckmäßig ist. 
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